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Schließtag der Gemeinde-
verwaltung!
Am Montag, 31. Oktober 2022, bleibt die
Gemeindeverwaltung geschlossen.

Bei Notfällen wenden Sie sich bitte an den
Bereitschaftsdienst unter der Telefonnum-
mer 0160 8806608 oder 0160 90156678.

Carsten Joneitis
1. Bürgermeister
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Abfallablagerungen im Staffelbacher
Waldgebiet

Im Waldgebiet in Staffelbach wurden große Mengen an
Abfällen illegal entsorgt anstatt diese einer ordnungs-
gemäßen Abfallentsorgung zuzuführen. Diese Abfälle
beeinträchtigen nicht nur das Landschaftsbild sowie die
Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlich genutzter
Flächen, sondern schädigen vor allem die Natur.

Die illegale Entsorgung von Abfällen in Wald und Flur
ist kein Kavaliersdelikt. Die Gemeinde Oberhaid wird
alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen um gegen
die Umweltsünder vorzugehen.

Die Bevölkerung wird gebeten, sachdienliche Hinweise
direkt beim Ordnungsamt der Gemeinde Oberhaid,
Telefon 09503 9223-31, zu melden.
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IMPRESSUM

Das „AMTSBLATT" erscheint für die Gemeinde Oberhaidmit den Gemeindeteilen Johannishof, Sand-
hof, Staffelbach, Unterhaid und Oberhaid.

Verantwortlich für den amtlichen Teil ist der 1. Bürgermeister, für den kirchlichen Teil der jeweilige Pfar-
rer, für die Vereinsnachrichten der zuständige Vorstand. Namentlich gezeichnete Artikel geben die Mei-
nung des Autors wieder. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos, Zeichnungen usw. wird keine
Haftung übernommen. Der Schreiber akzeptiert Textkürzungen. Für eine korrekte Wiedergabe der Texte
übernimmt der Verlag keine Haftung, auch dann nicht, wenn dadurch irgendwelche Folgeschäden für
den Verein bzw. Schreiber entstehen sollten.

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Oberhaid, Rathausplatz 1, 96173 Oberhaid
verantwortlich: 1. Bürgermeister Carsten Joneitis

Erscheinungsweise: 1. und 3. Donnerstag im Monat (Ausnahmen werden rechtzeitig mitgeteilt),
kos ten los an alle Haushaltungen im Verbreitungsgebiet.

Bei Nichtbelieferung ohne Verschulden der Gemeindeverwaltung oder infolge höherer Gewalt besteht
kein Anspruch auf Schadensersatz. Die gesamte Zeitung ist urheberrechtlich geschützt, soweit sich aus
dem Urheberrechtsgesetz und sonstigen Vorschriften nichts anderes ergibt.
Darunter fallen auch alle Anzeigen, deren Gestaltung vom Verlag übernommen wurde. Jede Verwertung
ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung,
Übersetzung, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme.

Die Abgabe der Privatanzeigen kann nur direkt über die Gemeinde erfolgen. Es ist zu beachten, dass
gleichzeitig die Begleichung der Kosten in bar zu erfolgen hat. 

Für gewerbliche Anzeigen wenden Sie sich bitte an:
CARO Druck & Verlag GmbH, Hinterm Herrn 9, 96129 Strullendorf
Telefon 09543 40600 - Telefax 09543 40601 - e-mail: info@carodruck.com 

Beilagen zum Amtsblatt (weder privat noch gewerblich) sind nicht erlaubt.

Nächster Erscheinungstag:
Donnerstag, 3. November 2022

Abgabeschluss: Montag, 24. Oktober 2022

II N F O T A F E LN F O T A F E L
Notruf-Nummern
Feuer-Notruf 112
Polizei-Notruf 110
Unfall-Rettungsdienst-Notruf 112
Polizei Bamberg-Land 0951 9129-315
Ärztlicher Notfallruf 116117
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 0800 6649289
Giftzentrale Nürnberg 0911 3982451

Notruf-Bauhof 0160 8806608
(nur für akute Notfälle,
wie z.B. Rohrbrüche, Wassereinbrüche u.ä.)

Bayernwerke – Störungsmeldung Strom 0941 28003366
Bayernwerke – Störungsmeldung Erdgas 0941 28003355

Wichtige Telefonnummern
Telefonseelsorge  0800 1110111
(kostenlos, 24h abrufbar) 0800 1110222

Kinder- und Jugendtelefon 0800 1110333
(kostenlos, Montag bis Samstag 14.00 - 20.00 Uhr)

Familienpflegewerk Bamberg 09504 923358
Hospizverein Bamberg 0951 955070
Service für Multimediastörungen 0171 5133675
Apotheke Oberhaid 673
Dr. Saring, praktischer Arzt 7622
Dr. Frisch, Zahnarzt 4408
Dr. Heid, Zahnärztin 5400

Forstrevier Baunach
Sprechtag: Donnerstag, 16.00 bis 18.00 Uhr 09544 984550

Wertstoffhof Oberhaid - Öffnungszeiten
Sommerzeit Di 16.00 - 18.00 Uhr

Do 15.00 - 18.00 Uhr
Sa 10.00 - 15.00 Uhr

Gemeindebücherei Oberhaid 5024474
Öffnungszeiten Di 15.00 - 17.00 Uhr

Mi 9.00 - 12.00 Uhr + 14.30 - 16.30 Uhr
Fr 16.00 - 18.00 Uhr
So 10.00 - 11.30 Uhr

Kostenlose Energieberatung
der Stadt und des Landkreises Bamberg
02.11. Landratsamt Bamberg, Ludwigstr. 23, Zi.-Nr. 234
26.10. Rathaus der Stadt Bamberg, Maxplatz 3, Zi.-Nr. 220

Jeweils von 12.00 bis 18.00 Uhr – Anmeldung erforderlich: 

Landratsamt Bamberg 0951 85-588
Stadt Bamberg 0951 87-1724

Zentrum Bayern Familie und Soziales
Außensprechtag im Rathaus der Stadt Bamberg, 
Maxplatz 3, 2. OG, Zi.-Nr. 215, „Kapelle“
– Nur mit telefonischer Vereinbarung möglich ! –

Sie erreichen das ZBFS – Region Ofr. – unter Telefon 0921
605-1 bzw. die Beratungskräfte an den Außensprechtagen
unter Telefon 0160 5928887. 

Ärztlicher Notfalldienst
Den diensthabenden Arzt des ärztlichen Be reit schafts -
dienstes der Vertragsärzte er fahren Sie unter der kosten-
freien Telefonnummer 116117.

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Steigerwald
Steigerwaldklinik Burgebrach
Am Eichelberg 1, 96138 Burgebrach
Telefon 09546 88888

Sprechzeiten ohne Voranmeldung:
Mittwoch: 17.00 bis 19.00 Uhr
Freitag: 18.00 bis 20.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: 
9.00 bis 12.00 Uhr und 16.00 bis 19.00 Uhr

Kinderärztlicher Notdienst:
Am Mittwochnachmittag 16.00 bis 18.00 Uhr sowie am Samstag
und Sonntag 10.00 bis 12.00 Uhr und 16.00 bis 18.00 Uhr hat
immer ein/e Kinderarzt/ärztin Sprechstunde in der eigenen Praxis.
Welche/r Kinderärztin/arzt Notdienst hat, erfahren Sie über den
AB Ihres Kinderarztes oder über die Rufnummer 116117.

Gemeinderatssitzung
Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Dienstag,
25. Oktober 2022, um 19.00 Uhr im Bürgersaal Oberhaid
statt. Die Tagesordnungspunkte sind dem Aushang in den
Amts  kästen zu entnehmen. 

Ein Defibrillator kann Leben retten!
Standorte in Oberhaid: Sparkasse, Dr.-Hau-Platz

FC-Sportheim, Johannishofer Straße 18
RSC-Sportheim, Grenzstraße 11
Schule/Bücherei, Schulstraße 2a

Standorte in Staffelbach: Altes Rathaus, Hallstadter Straße 1 
Kindertagesstätte, Schwarzenstraße 3
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Landratsamt Bamberg – Wasserrecht

Festsetzung des Überschwemmungsgebietes
am Main, Gewässer I. Ordnung, von Fluss-
km 375,72 bis Fluss-km 407,5 auf dem
Gebiet der Gemeinden Zapfendorf, Rattels-
dorf, Baunach, Breitengüßbach, Kemmern,
Hallstadt, Bischberg, Oberhaid und Viereth-
Trunstadt im Landkreises Bamberg sowie
der kreisfreien Stadt Bamberg

Gemäß § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 WHG i. V. m. Art. 46 Abs. 3
Satz 1 BayWG sind die Kreisverwaltungsbehörden dazu ver-
pflichtet die zur Hochwasserentlastung und -rückhaltung
beanspruchten Gebiete als Überschwemmungsgebiete fest-
zusetzen. Daher beabsichtigt das Landratsamt Bamberg das
Überschwemmungsgebiet des Mains im o.g. Gebiet durch
Verordnung festzusetzen. 

Für die Ermittlung des Überschwemmungsgebietes wurde
gemäß den gesetzlichen Anforderungen (Art. 46 Abs. 2 Satz 1
BayWG) ein Hochwasserereignis zugrunde gelegt, das stati-
stisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist (Bemessungs-
hochwasser). 

Die Festsetzung stellt damit keine „freie Planung“ dar, sondern
dient der Darstellung einer konkreten, von Natur aus beste-
henden Hochwassergefahr in dem betroffenen Bereich. Zu -
dem werden Bestimmungen zur Vermeidung von Schäden
und zum Schutz vor Hochwassergefahren getroffen. Diese
besonderen Schutzvorschriften regelt insbesondere die §§ 78
und 78a WHG.

Das Überschwemmungsgebiet des Mains wurde durch das
Wasserwirtschaftsamt Kronach berechnet und in Unterlagen
dargestellt.

Der Entwurf der Überschwemmungsgebietsverordnung ein-
schließlich der zugehörigen Lagepläne, aus denen die genaue
Grenzziehung entnommen werden kann liegt in der Zeit vom
2. November 2022 bis zum 2. Dezember 2022 während der
Dienststunden zur Einsichtnahme beim Landratsamt Bam-
berg, bei den Gemeinden Zapfendorf, Rattelsdorf, Baunach,
Breitengüßbach, Kemmern, Hallstadt, Bischberg, Oberhaid
und Viereth-Trunstadt sowie der kreisfeien Stadt Bamberg
aus.

Zudem werden die Unterlagen zeitgleich mit dem Beginn der
Planauslegung auch auf der Internetseite des Landkreises
Bamberg unter dem Link

www.landkreis-bamberg.de/Wasserrecht

veröffentlicht. Ebenso ist dort der Inhalt dieser Bekanntma-
chung wiedergegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass nur
der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen rechtlich
verbindlich ist (Art. 27a Abs. 1 Satz 4 BayVwVfG).

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden,
kann bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schrift-

lich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Bamberg, Lud-
wigstraße 23, Zimmer H 322, oder den Gemeinden Zapfen-
dorf, Rattelsdorf, Baunach, Breitengüßbach, Kemmern, Hall -
stadt, Bischberg, Oberhaid und Viereth-Trunstadt sowie der
kreisfeien Stadt Bamberg Einwendungen gegen den Plan er -
heben. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendun-
gen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrecht-
lichen Titeln beruhen (Art. 73 Abs. 3 BayWG i. V. m. Art. 73
Abs. 4 Sätze 3 und 4 des Bayerischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes – BayVwVfG).

Über rechtzeitig erhobene Bedenken und Anregungen findet
ein Erörterungstermin statt. Bei Ausbleiben eines Beteiligten
an dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt
werden. Wenn mehr als 50 Be nachrichtigungen oder Zustel-
lungen vorzunehmen sind, können Personen, die Bedenken
erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche
Bekanntmachung be nachrichtigt werden. Ferner kann in die-
sem Fall die Zustellung der Entscheidung über die Einwen-
dungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Auf Grund der seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren neuen EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) weisen wir darauf
hin, dass im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit im o. g.
Erlaubnisverfahren die erhobenen Einwendungen und darin
mitgeteilten personenbezogenen Daten ausschließlich für das
Erlaubnisverfahren vom Landratsamt erhoben, gespeichert
und verarbeitet werden. Die persönlichen Daten werden benö-
tigt, um den Umfang der Betroffenheit beurteilen zu können.
Das Landratsamt kann die Daten an den Vorhabenträger,
seine mitarbeitenden Büros sowie beurteilenden Fachbehör-
den zur Auswertung der Stellungnahmen weiterreichen. Inso-
weit handelt es sich um eine erforderliche und somit rechtmä-
ßige Verarbeitung auf Grund einer rechtlichen Verpflichtung
gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO, an der darüber
hinaus ein berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 Buchsta-
be f DSGVO besteht. Die Vorhabensträger, ihre Beauftragten
und die Fachbehörden sind zur Einhaltung der DSGVO ver-
pflichtet.

Landratsamt Bamberg

gez. Burger
Reg.-Oberinspektorin

Neujahrsempfang 2023
Nach zwei Jahren Pause findet am Samstag, 7. Januar,
um 19.00 Uhr, wieder der Neujahrsempfang statt.

Es ist beabsichtigt, in diesem Rahmen Bürgerinnen
und Bürger zu ehren, die sich in den Jahren 2020 -
2022 durch besondere Verdienste oder Leistungen im
Verein, im Beruf oder im öffentlichen Leben hervorge-
tan haben.

Ich bitte daher die Vereine, Organisationen, Betriebe
und sonstige Einrichtungen sowie Privatpersonen um
entsprechende, schriftliche Vorschläge bis spätes -
tens 25. November 2022.

Carsten Joneitis
Erster Bürgermeister
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<D! (+);2)L!89/4<=/++L![#MAL!(<=-#++L!C)-]$*)ML!R)-*9<F/21)2L!8)=NM+2;44)!4#W;)!^;4!/23!(<=2))!!

!
6'! 9/0!U00)2+M;<=)2!(+-9>)2!9,A/M93)2L!9,A/4+)MM)2!#3)-!A/!M91)-2L!

!
%'! 2),)2! U00)2+M;<=)2! (+-9>)2! 9,A/M93)2L! 9,A/4+)MM)2! #3)-! A/! M91)-2L! W)22! 393/-<=! 3;)! (+-9>)2!

")-/2-);2;1+!W)-3)2!FU22)2L!
!

P'! ;2!.,0M/44-;22)2L!c929M);2M9/04<=N<=+)L!Q/-<=MN44)!#3)-!#00)2)!.,A/141-N,)2!3)-!U00)2+M;<=)2!(+-9>)2!
A/!4<=]++)2!#3)-!);2A/M);+)2'!

!!!!!
BPD! Q94!.,09MM-)<=+!,M);,+!/2,)-]=-+'!!!
!
!

-",&,('&()%"#)233"&10,4."&)51#/6"&!
)

<)B)
-",&,('&(;C30,4.1)

!
B6D! _/-! ./0-)<=+)-=9M+/21! 3)-! U00)2+M;<=)2! J);2M;<=F);+! =9,)2! 3;)! ^;1)2+]$)-! /23! 3;)! A/-! Y/+A/21! 3;21M;<=!

8)-)<=+;1+)2! "#2! C-/234+]<F)2L! 3;)! ;22)-=9M,! 3)-! 1)4<=M#44)2)2! G-+4M91)! 92! 3;)! ;$!
(+-9>)2-);2;1/214")-A);<=2;4!B.2M91)!6D!9/01)0]=-+)2!U00)2+M;<=)2!(+-9>)2!921-)2A)2!BR#-3)-M;)1)-D!#3)-!],)-!
3;)4)! U00)2+M;<=)2! (+-9>)2! $;++)M,9-! )-4<=M#44)2! W)-3)2! B[;2+)-M;)1)-DL! 3;)! ;2! O! S! ,)4+;$$+)2!
J);2;1/2140MN<=)2!1)$);249$!9/0! );1)2)! c#4+)2! A/! -);2;1)2'!C-/234+]<F)!W)-3)2!],)-! 3;)Z)2;1)2! (+-9>)2!
$;++)M,9-!)-4<=M#44)2L!A/!3)2)2!],)-!39AW;4<=)2!M;)1)23)!C-/234+]<F)!;2!-)<=+M;<=!A/MN44;1)-!@);4)!_/1921!
#3)-!_/09=-+!1)2#$$)2!W)-3)2!39-0'!!
!

B%D! C-)2A+!);2!C-/234+]<F!92!$)=-)-)!;$!(+-9>)2-);2;1/214")-A);<=2;4!B.2M91)!6D!9/01)0]=-+)!U00)2+M;<=)!(+-9>)2!
92!#3)-!W;-3!)4!],)-!$)=-)-)!3)-9-+;1)!(+-9>)2!$;++)M,9-!)-4<=M#44)2!#3)-!1-)2A+!)4!92!);2)!3)-9-+;1)!(+-9>)!
92L! WN=-)23! )4! ],)-! );2)! 923)-)! $;++)M,9-! )-4<=M#44)2!W;-3L! 4#! ,)4+)=+! 3;)! R)-*0M;<=+/21! 0]-! Z)3)! 3;)4)-!
(+-9>)2'!!
!

BPD! Q;)! R#-3)-M;)1)-! ,-9/<=)2! );2)! U00)2+M;<=)! (+-9>)! 2;<=+! A/! -);2;1)2L! A/! 3)-! 4;)! 9/4! +9+4N<=M;<=)2! #3)-! 9/4!
-)<=+M;<=)2!C-]23)2!F);2)2!_/1921!/23!F);2)!_/09=-+!2)=$)2!FU22)2!/23!3;)!"#2!;=-)$!C-/234+]<F!9/4!2/-!
/2)-=),M;<=!")-4<=$/+A+!W)-3)2!F922'!!
!

B7D! c);2)! J);2;1/214*0M;<=+! +-;00+! 0)-2)-! 3;)! R#-3)-?! #3)-! [;2+)-M;)1)-L! 3)-)2! C-/234+]<F)! );2)$! U00)2+M;<=)2!
R)-F)=-!1)W;3$)+!4;23L!4#W);+!9/0!3;)4)2!C-/234+]<F)2!F);2)!C),N/3)!4+)=)2'!!

!
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B5D! _/-!Y/+A/21!3;21M;<=!8)-)<=+;1+)!;$!(;22)!3)4!.,49+A)4!6!4;23!3;)!^-,,9/,)-)<=+;1+)2L!3;)!Y;)>,-9/<=)-L!3;)!
Q9/)-W#=2?!/23!Q9/)-2/+A/214,)-)<=+;1+)2!/23!3;)!K2=9,)-!);2)4!@#=2/214-)<=+)4!29<=!O!6&HP!8C8'!!!

)
)

<)D)
-",&,('&(;/#+",1"&)

!
_/-! ^-0]MM/21! ;=-)-! J);2;1/214*0M;<=+! =9,)2! 3;)! R#-3)-?! /23! [;2+)-M;)1)-! 3;)! ;$! (+-9>)2-);2;1/214")-A);<=2;4!
B.2M91)!6D! 9/01)0]=-+)2! U00)2+M;<=)2! (+-9>)2L! /23! AW9-! ;22)-=9M,! 3)-! ;2! O! S! 1)2922+)2! J);2;1/2140MN<=)2L! A/!
-);2;1)2'!(;)!=9,)2!39,);!3;)!C)=W)1)L!3;)!1)$);249$)2!C)=?!/23!J93W)1)L!3;)!J93W)1)!/23!3;)!;22)-=9M,!3)-!
J);2;1/2140MN<=)2!,)0;23M;<=)2!\);M)!3)-!E9=-,9=2!B);24<=M;)>M;<=!3)-!X9-F4+-);0)2D!29<=!8)39-0%!
!!

9D! A/!F)=-)2!/23!3)2!c)=-;<=+L!(<=M9$$!/23!4#24+;1)2!T2-9+!A/!)2+0)-2)2!B4#W);+!);2)!̂ 2+4#-1/21!;2!],M;<=)2!
[9/4$]MM+#22)2!0]-!8;#$]MML!X9*;)-!#3)-!J)4+$]MM!#3)-!;2!@)-+4+#00<#2+9;2)-2!$U1M;<=!;4+Db!)2+4*-)<=)23)4!
1;M+!0]-!3;)!^2+0)-2/21!"#2!T2-9+!9/0!3)2!C-]24+-);0)2'!K$![)-,4+!4;23!3;)!J);2;1/2149-,);+)2!,);!d9/,09MML!
4#W);+! 3/-<=! 394! d9/,! e! ;24,)4#23)-)! ,);! 0)/<=+)-! @;++)-/21! e! 3;)! (;+/9+;#2! 9M4! ")-F)=-41)0N=-3)23!
);2A/4+/0)2!;4+L!),)209MM4!3/-<=A/0]=-)2'!

!
,D! "#2!C-94!/23!T2F-9/+!4#W;)!a##4!/23!.20M/1!"#2!4#24+;1)2!X0M92A)2!A/!,)0-);)2L!4#W);+!)4!9/4!J;+A)2!/23!

J;44)2!;$!(+-9>)2FU-*)-!WN<=4+L!!
!

<D! ;24,)4#23)-)! 29<=! );2)$! T2W)++)-! 4#W;)! ,);! \9/W)++)-L! 3;)! .,0M/44-;22)2! /23! c929M);2MN/0)!
0-);A/$9<=)2L!4#W);+!3;)4)!;22)-=9M,!3)-!J);2;1/2140MN<=)!BO!SD!M;)1)2'!

!
)

<)E)
-",&,('&(;30F4.")

!
B6D! Q;)! J);2;1/2140MN<=)! ;4+! 3)-! \);M! 3)-! U00)2+M;<=)2! (+-9>)2L! 3)-! AW;4<=)2! 3)-! 1)$);249$)2! C-)2A)! 3)4!

R#-3)-M;)1)-1-/234+]<F4!$;+!3)$!(+-9>)21-/234+]<FL!/23!
!

9D! ,);! (+-9>)2! 3)-! C-/**)! .! 3)4! (+-9>)2-);2;1/214")-A);<=2;44)4! B.2M91)! 6D! 3)-! EMN<=)! 9/>)-=9M,! 3)-!
E9=-,9=2!BC)=W)1)L!1)$);249$)!C)=?!/23!J93W)1)!/23!J93W)1)DL!

!
,D! ,);! (+-9>)2! 3)-! C-/**)! 8! 3)4! (+-9>)2-);2;1/214")-A);<=2;44)4! B.2M91)! 6D! 3)-! EMN<=)! 9/>)-=9M,! 3)-!

E9=-,9=2!BC)=W)1)L!1)$);249$)!C)=?!/23!J93W)1)!/23!J93W)1)DL!4#W;)!;2!^-$921)M/21!);2)-!4#M<=)2!
EMN<=)L! );2)-! *9-9MM)M! A/$! E9=-,9=2-923! ;2! );2)$! .,4+923! "#2! 5&! <$! ")-M9/0)23)2! d;2;)! ;22)-=9M,! 3)-!
E9=-,9=2L!

!
<D! ,);! (+-9>)2! 3)-! C-/**)! f! 3)4! (+-9>)2-);2;1/214")-A);<=2;44)4! B.2M91)! 6D! 3)-! E9=-,9=2$;++)! ,AW'! 3)-!

(+-9>)2$;++)!
!
M;)1+L! W#,);! .20921! /23! ^23)! 3)-! J);2;1/2140MN<=)! "#-! );2)$! C-/234+]<F! Z)W);M4! 3/-<=! 3;)! "#2! 3)2!
C-/234+]<F41-)2A)2!9/4!4)2F-)<=+!A/-!(+-9>)!1)A#1)2)2!d;2;)2!,)4+;$$+!W)-3)2'!!
!
B%D! 8);!);2)$!̂ <F1-/234+]<F!1;M+!.,49+A!6!)2+4*-)<=)23!0]-!Z)3)!U00)2+M;<=)!(+-9>)L!92!3;)!394!C-/234+]<F!921-)2A+L!

);24<=M;)>M;<=! 3)-! 110'! ;2! );2)-! (+-9>)2F-)/A/21! M;)1)23)2!EMN<=)2'! K4+! ;$!R)-M9/0!);2)-! (+-9>)!2/-! 9/0! );2)-!
.2M;)1)-4);+)! );2! C)=W)1! "#-=923)2L! ;4+! 9MM);2)! 3)-! .2M;)1)-! -);2;1/214*0M;<=+;1L! 9/0! 3)44)2! ();+)! 4;<=! 3)-!
C)=W)1!,)0;23)+'!!!!

)
)

                                                        
%!X9/4<=9M-)1)M/21)2!=9M+!3)-!I'!()29+!3)4!89:RC[!0]-!/2A/MN44;1!BT-+);M!"'!&7'&7'%&&g!e!I!8!&5'P6H5!e!89:R8M'!%&&gL!55I!4#W;)!T-+);M!"'!
6I'&I'%&6S!e!I!8!65'%55%!e!89:R8M'!%&6gL!756D'!Y9<=!4);2)-!./00944/21!;4+!2/-!);2)!J)1)M/21!A/MN44;1L!3;)!9/0!);2)2!)2+4*-)<=)23)2!8)39-0!
9,4+)MM+'!^;2)!J);2;1/214*0M;<=+!,)4+)=+!4);2)-!./00944/21!2/-!3922L!W)22!3;)4!h3-;21)23!)-0#-3)-M;<=i!;4+'   
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<)G)
7"8",&;/8")-",&,('&(;C30,4.1)%"#)!$#%"#H)'&%)I,&1"#0,"("#)

!
B6D! Q;)!R#-3)-M;)1)-! +-91)2! 1)$);249$!$;+!3)2! ;=2)2! A/1)#-32)+)2![;2+)-M;)1)-2! 3;)! J);2;1/214*0M;<=+! 0]-! ;=-)!

J);2;1/2140MN<=)2'!(;)!,M);,)2!9/<=!3922!1)$);249$!")-92+W#-+M;<=L!W)22!4;)!4;<=!A/-!^-0]MM/21!;=-)-!X0M;<=+)2!
923)-)-!X)-4#2)2!#3)-!T2+)-2)=$)-!,)3;)2)2b!394!CM);<=)!1;M+!9/<=!0]-!3)2!E9MML!3944!AW;4<=)2!R#-3)-?!/23!
[;2+)-M;)1)-2!R)-);2,9-/21)2!29<=!O!I!B./0+);M/21!3)-!J);2;1/2149-,);+)2D!9,1)4<=M#44)2!4;23'!!

!
B%D! ^;2![;2+)-M;)1)-!;4+!3)$!R#-3)-M;)1)-!A/1)#-32)+L!],)-!3)44)2!C-/234+]<F!)-!_/1921!#3)-!_/09=-+!A/!3)-4)M,)2!

U00)2+M;<=)2!(+-9>)!2)=$)2!39-0L!92!3;)!9/<=!394!R#-3)-M;)1)-1-/234+]<F!921-)2A+'!!!
)
)

<)J)
:'31",0'&()%"#)-",&,('&(;/#+",1"&)+",)!$#%"#H)'&%)I,&1"#0,"("#&)

!
B6D! ^4!,M);,+!3)2!R#-3)-?!/23![;2+)-M;)1)-2!],)-M944)2L!3;)!./0+);M/21!3)-!9/0!4;)!+-)00)23)2!.-,);+)2!/2+)-);2923)-!

3/-<=!R)-);2,9-/21!A/!-)1)M2'!!
!
B%D! c#$$+! );2)! R)-);2,9-/21! 2;<=+! A/4+923)L! 4#! F922! Z)3)-! R#-3)-?! #3)-! [;2+)-M;)1)-! );2)! ^2+4<=);3/21! 3)-!

C)$);23)!],)-! 3;)! J);=)20#M1)! /23!3;)! _);+39/)-L! ;2!3)-! 4;)! ;=-)!.-,);+)2!A/! )-,-;21)2!=9,)2L! ,)92+-91)2'!
T2+)-4<=);3)2! 4;<=! 3;)! C-/234+]<F)! 3)-! );2923)-! A/1)#-32)+)2! R#-3)-?! /23! [;2+)-M;)1)-! =;24;<=+M;<=! 3)-!
EMN<=)2!W)4)2+M;<=L!F922!3;)!^2+4<=);3/21!,)92+-91+!W)-3)2L!3944!3;)!.-,);+)2!2;<=+!;2!1M);<=)2!_);+9,4+N23)2!
A/! )-,-;21)2! 4;23L! 4#23)-2! 3944! 3;)! _);+9,4<=2;++)! ;2! 3)$4)M,)2! R)-=NM+2;4! A/);2923)-! 4+)=)2L! W;)! 3;)!
C-/234+]<F40MN<=)2'!!!

)
)

5,4."#'&()%"#)7".+/.&"&),8)9,&1"#!
)

<)K)
5,4."#'&(;C30,4.1)

)!
B6D! _/-!R)-=]+/21!"#2!C)09=-)2!0]-!d),)2L!C)4/23=);+L!^;1)2+/$!#3)-!8)4;+A!=9,)2!3;)!R#-3)-?!/23![;2+)-M;)1)-!

3;)! ;2! O! 66! ,)4+;$$+)2! .,4<=2;++)! 3)-! C)=,9=2)2! B(;<=)-/2140MN<=)D! 3)-! U00)2+M;<=)2! (+-9>)2L! 3;)! 92! ;=-!
C-/234+]<F! 921-)2A)2!#3)-! ;=-!C-/234+]<F!$;++)M,9-! )-4<=M;)>)2L! 9/0!);1)2)!c#4+)2! ;2! 4;<=)-)$!_/4+923! A/!
)-=9M+)2'!!

!
B%D! O!7!.,4'!6!(9+A!%L!.,4'!%!,;4!5L!OO!g!/23!I!1)M+)2!4;221)$N>'!Q;)!(;<=)-/214*0M;<=+!,)4+)=+!0]-!9MM)!U00)2+M;<=)2!

(+-9>)2! BO! %! .,4'! 6D! ;22)-=9M,! 3)-! 1)4<=M#44)2)2! G-+4M91)! BO! %! .,4'! PDL! 9/<=! W)22! 3;)4)! 2;<=+! ;$!
(+-9>)2-);2;1/214")-A);<=2;4!B.2M91)!6D!9/01)0]=-+!4;23'!!!

!
)

<)=L)
5,4."#'&(;/#+",1"&)

!
B6D! Q;)!R#-3)-?!/23![;2+)-M;)1)-!=9,)2!3;)!(;<=)-/2140MN<=)!92!@)-F+91)2!9,!g!T=-!!/23!92!(#22?!/23!1)4)+AM;<=)2!

E);)-+91)2!9,!I!T=-!"#2!(<=2))!A/!-N/$)2!/23!,);!(<=2))?L!J);0?!#3)-!^;41MN++)!$;+!1));12)+)2!9,4+/$*0)23)2!
(+#00)2! BA'! 8'! (923L! (*M;++DL! 2;<=+! Z)3#<=! $;+! \9/49MA! ! #3)-! N+A)23)2! a;++)M2! A/! ,)4+-)/)2! #3)-! 394! ^;4! A/!
,)4);+;1)2'!8);!,)4#23)-)-!CMN++)1)09=-!BA'!8'!92!\-)**)2!#3)-!4+9-F)2!(+);1/21)2D!;4+!394!(+-)/)2!"#2!\9/49MA!
A/MN44;1'!Q;)4)!(;<=)-/214$9>29=$)2!4;23!,;4!%&!T=-!4#!#0+!A/!W;)3)-=#M)2L!W;)!)4!A/-!R)-=]+/21!"#2!C)09=-)2!
0]-!d),)2L!C)4/23=);+L!^;1)2+/$!#3)-!8)4;+A!)-0#-3)-M;<=!;4+'!!

!
B%D! Q)-!1)-N/$+)!(<=2))!#3)-!3;)!^;4-)4+)!BJN/$1/+D!4;23!2),)2!3)-!C)=,9=2!4#!A/!M91)-2L!3944!3)-!R)-F)=-!2;<=+!

1)0N=-3)+!#3)-!)-4<=W)-+!W;-3'!.,0M/44-;22)2L![:3-92+)2L!c929M);2M9/04<=N<=+)!/23!E/>1N21)-],)-W)1)!4;23!
,);!3)-!JN/$/21!0-);A/=9M+)2'!!!
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<)==)
5,4."#'&(;30F4.")

!
B6D! (;<=)-/2140MN<=)! ;4+! 3;)! "#-! 3)$! R#-3)-M;)1)-1-/234+]<F! ;22)-=9M,! 3)-! ;2! O! S! 1)2922+)2! J);2;1/2140MN<=)!

M;)1)23)!C)=,9=2!29<=!O!%!.,4'!%'!!
!
B%D! O!S!.,4'!%!1;M+!4;221)$N>'!!!
!
!

54.0';;+";1,88'&("&)
)

<)=?)
@"3#",'&()'&%)/+M",4."&%")-"("0'&("&)

!
B6D! 8)0-);/21)2!"#$!R)-,#+!3)-!(+-9>)2")-/2-);2;1/21!29<=!O!P!1)WN=-+!3;)!C)$);23)L!W)22!3)-!.2+-914+)MM)-!3;)!

/2")-A]1M;<=)!J);2;1/21!,)4#-1+'!!
!
B%D! E]-!R#-3)-?!/23![;2+)-M;)1)-L!3;)!92!3;)!1)$);23M;<=)!(+-9>)2-);2;1/214924+9M+!921)4<=M#44)2!4;23L!)-0]MM+!3;)!

C)$);23)!0]-!3;)!921)4<=M#44)2)2!\);M)!3)-!J);2;1/2140MN<=)2!3;)!;2!O!5!9/01)0]=-+)2!J);2;1/2149-,);+)2!29<=!
a9>19,)!3)-!(9+A/21'!!

!
BPD! K2!ENMM)2L!;2!3)2)2!3;)!R#-4<=-;0+)2!3;)4)-!R)-#-32/21!A/!);2)-!)-=),M;<=)2!/2,;MM;1)2![N-+)!0]=-)2!W]-3)2L!3;)!

3)$!8)+-#00)2)2!9/<=!/2+)-!8)-]<F4;<=+;1/21!3)-!U00)2+M;<=)2!8)M921)!/23!3)-!K2+)-)44)2!3)-!],-;1)2!R#-3)-?!
/23![;2+)-M;)1)-!2;<=+!A/1)$/+)+!W)-3)2!F922L!4*-;<=+!3;)!C)$);23)!9/0!.2+-91!3/-<=!8)4<=);3!);2)!8)0-);/21!
9/4! #3)-! +-;00+!/2,)4<=93)+! 3)4! O! I!.,4'! %! 4#24+!);2)! 921)$)44)2)!J)1)M/21'!^;2)! 4#M<=)!J)1)M/21!=9+!3;)!
C)$);23)! 9/<=! A/! +-)00)2! ;2! ENMM)2L! ;2! 3)2)2! 29<=! 3;)4)-! R)-#-32/21! 9/0! R#-3)-?! /23! [;2+)-M;)1)-! F);2)!
R)-*0M;<=+/21! +-;00+'! Q;)! ^2+4<=);3/21! F922! ,)0-;4+)+L! /2+)-! 8)3;21/21)2L! ./0M91)2! #3)-!@;3)--/04"#-,)=9M+!
)-+);M+!W)-3)2'!!!

)
)

<)=A)
N#%&'&(;M,%#,(O",1"&)

!
C)$N>!.-+'!SS!Y-'!5!89:(+-@C!F922!$;+!);2)-!C)M3,/>)!,;4!A/!);2+9/4)23!^/-#!,)M)1+!W)-3)2L!W)-!"#-4N+AM;<=!#3)-!
09=-MN44;1!!
!!

6'! )2+1)1)2!O!P!);2)!U00)2+M;<=)!(+-9>)!")-/2-);2;1+!#3)-!")-/2-);2;1)2!MN44+L!
!

%'! 3;)!;=$!29<=!3)2!OO!7!/23!5!#,M;)1)23)!J);2;1/214*0M;<=+!2;<=+!)-0]MM+L!
!

P'! )2+1)1)2!3)2!OO!H!/23!6&!3;)!C)=,9=2)2!2;<=+!#3)-!2;<=+!-)<=+A);+;1!4;<=)-+'!
)

)
<)=B)

>&HP#/31HQ#"1"&)
!
B6D!Q;)4)!R)-#-32/21!+-;++!9$!&6'66'%&%%!;2!c-90+'!(;)!1;M+!%&!`9=-)'!!
!
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Teilnehmergemeinschaft Deusdorf-Leppelsdorf
Die Vorsitzende des Vorstandes

Flurneuordnung und Dorferneuerung Deusdorf-Leppelsdorf
Gemeinde Lauter, Landkreis Bamberg

Information der Teilnehmer zur Besitzeinweisung

Bekanntmachung und Ladung
Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Deusdorf-Leppels-
dorf gehörenden Grundstücke und die ihnen gleichstehenden
Erbbauberechtigten werden hiermit zur Teilnehmerversamm-
lung geladen.

Diese findet am Dienstag, den 25. Oktober 2022 um 19.00
Uhr im Sportlerheim Lauter, 96169 Lauter statt.

Tagesordnung 
1.  Bericht über die Neugestaltung des Grundbesitzes 
und der Besitzeinweisung

2.  Bekanntgabe der festgestellten Wertermittlungsergebnisse
3.  Restausbau – Entwurf zum Plan nach § 41 FlurbG
4.  Informationen zur langfristigen Verpachtung
5.  Information zur Aktion Mehr Grün
6.  Allgemeine Aussprache

In dieser Teilnehmerversammlung werden Ihnen weitreichen-
de Informationen zur Durchführung der Flurneuordnung gege-
ben. Es wird daher um zahlreiche Teilnahme gebeten.

Bamberg, 6. Oktober 2022

gez. Kraus

Gemeinde Oberhaid

Flurneuordnung und Dorferneuerung Deusdorf-Leppelsdorf 
Gemeinde Lauter, Landkreis Bamberg

Feststellung der Wertermittlungsergebnisse

Bekanntgabe
Der durch Sachverständige verstärkte Vorstand der Teilnehm-
ergemeinschaft Deusdorf-Leppelsdorf hat die Ergebnisse der
Wertermittlung am 24. April 2012 festgestellt.

Eine Bekanntmachung der Teilnehmergemeinschaft Deus-
dorf-Leppelsdorf über die Feststellung der Wertermittlungser-
gebnisse mit Rechtsbehelfsbelehrung, die drei Niederschrif-
ten über die Grundsätze der Wertermittlung und die
Wertermittlungskarte, auf die sich die Feststellung bezieht,
sind in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Bau-
nach, Bamberger Str. 1, 96148 Baunach, vom 28. Oktober
2022 mit 11. November 2022 ausgelegt und können dort wäh-
rend der Dienststunden eingesehen werden.

Oberhaid, 14. Oktober 2022

Carsten Joneitis
Erster Bürgermeister

Gemeinderatssitzung vom 20. September

Grund- und Mittelschule Oberhaid

Sachstandsbericht durch Rektor Georg Schmidt

In einem Sachstandsbericht berichtete der Rektor der Grund-
und Mittelschule Oberhaid, Herr Georg Schmidt, über das ver-
gangene Schuljahr 2021/2022 und informierte zusätzlich über
die aktuelle Situation bezüglich der Klassenbildung sowie der
Schüler- und Lehrerzahlen im laufenden Schuljahr.

Der Beginn des Schuljahres 2021/2022 war insbesondere von
den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Neben der
Diskussion über benötigte Raumlüftungsgeräte stellten die
Lehrkräfte fest, dass bei manchen Schülerinnen und Schülern
durch die angeordnete häusliche Isolierung mit zeitweisem
Homeschooling soziale, aber auch schulische Defizite zu ver-
zeichnen waren. Die besondere Förderung innerhalb der
Schule, z.B. Jugendsozialarbeit, wird nun versucht, diese Defi-
zite soweit möglich wieder auszugleichen. 
Die Entwicklung der Schülerzahlen ist stabil und zeigt derzeit
einen leichten Aufwärtstrend. Im Schuljahr 2020/2021 besuch-
ten insgesamt 249 Kinder die Grund- und Mittelschule in
Oberhaid (davon 156 GS und 91 MS), im Schuljahr 2021/2022
waren es insgesamt 264 Kinder (davon 168 GS und 96 MS)
und im Schuljahr 2022/2023 besuchen insgesamt 287 Kinder
die Schule (davon 190 GS und 97 MS). Der große Anstieg der
Schülerzahlen in der Grundschule machte es erforderlich,
dass erstmalig drei 1. Klassen in der Grundschule eingerichtet
wurden. 
Am Freitag, den 27. Mai 2022 wurde der erste Spendenlauf
der Grund- und Mittelschule Oberhaid durchgeführt, an dem
alle Schülerinnen und Schüler sowie auch alle Lehrkräfte teil-
nahmen. Der hierbei eingenommene Betrag in Höhe von
10.000 Euro kam zu 50 % dem Elternbeirat und zu 50 % der
Aktion Kinderzeit zugute. 

Für das Schuljahr 2022/2023 kamen zehn neue Lehrkräfte ins
Team der Grund- und Mittelschule Oberhaid. Insgesamt be -
steht das Kollegium derzeit aus 23 Lehrkräften, davon sind 19
weiblich und vier männlich. Für die Kommunikation zwischen
Eltern/Schülern und Schulleitung/Lehrkräften kommt die
Schulmanager-App sowie Edoop zum Einsatz. Diese ermög-
lichen einen schnellen Austausch von Informationen, z.B. über
anstehende Veranstaltungen oder Änderungen im Unter-

Der Gemeinderat informiert

Suche trockene Halle 
ca. 300 m2 und Stromanschluss zu mieten.
Eventuell auch Kauf, aber nicht zwingend.

Keine Schrauberwerkstatt gesucht !!!
Private Nutzung zum Unterstellen von Kfz.

Telefon 0151 57001577
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richtsplan. Auch Schülern ist es möglich, ihren Lehrkräften
über die App Nachrichten zukommen zu lassen. Für die Klas-
senzimmer wurde im letzten Jahr ein neues Farbkonzept ein-
geführt, welches zu einer besseren Lernatmosphäre beiträgt.
Die noch fehlenden Unterrichtsräume sollen ebenfalls sukzes-
sive angepasst werden. Durch die steigenden Schülerzahlen
kommt das Schulgebäude räumlich an seine Grenzen. Hier
muss kurzfristig eine Lösung erarbeitet werden, da im näch-
sten Jahr zwei M-Klassen in Oberhaid untergebracht werden
müssen. Mittel- bis langfristig sollte auch darüber nachge-
dacht werden, die derzeit noch im Einsatz befindlichen Schul-
tafeln durch moderne Whiteboards zu ersetzen. Derzeit kann
der Unterricht jedoch noch problemlos über die Tafeln abge-
wickelt werden, sodass akut kein Handlungsbedarf besteht.

Vorstellung Jugendsozialarbeiterin für die Grundschule
Ab dem Schuljahr 2022/2023 konnte für den Grundschul -
bereich eine Jugendsozialarbeiterin gewonnen werden. Frau
Sandy Gliemann-Schirm hat die Aufgabe der Jugendsozialar-
beiterin übernommen und stellte sich dem Gremium in einem
kurzen Sachvortrag vor. Träger der Jugendsozialarbeit ist, wie
auch schon für den Bereich der Mittelschule, die AWO. Aufga-
be der Jugendsozialarbeiterin ist es, als Ansprechpartnerin für
Eltern, Lehrkräfte und Schüler zu fungieren, wenn Anzeichen
von sozialen Defiziten oder häuslichen sowie schulischen
Schwierigkeiten erkennbar sind. Die Inanspruchnahme der
Leistungen der Jugendsozialarbeit ist freiwillig. Alle mitgeteil-
ten Probleme werden stets vertraulich behandelt. Frau Glie-
mann-Schirm ist als Teilzeitkraft mit einer wöchentlichen Ar -
beitszeit von 23 Stunden beschäftigt.

AWO Seniorenwohnanlage Oberhaid –
Sachstandsbericht der Geschäftsführung
In einem Sachvortrag berichtete der Geschäftsführer der
AWO Bamberg Stadt und Land, Herr Matthias Kirsch, über die
derzeitige Gestaltung der Seniorenbetreuung im AWO-Senio-
renzentrum „Haus am Klingental“ in Oberhaid.
Das AWO Seniorenzentrum Oberhaid ist unterteilt in die
Bereiche Tagespflege, stationäre Pflege und barrierefreie
Wohnungen. Die Tagespflege bietet Platz für 17 Gäste, die
von 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versorgt werden. Die
Öffnungszeiten der Tagespflege sind von Montag bis Freitag
von 8 bis 16 Uhr. Innerhalb der Öffnungszeiten kann der Be -
ginn und das Ende des Aufenthalts selbst be stimmt werden.
Es ist ebenso möglich, die Tagespflege nur tageweise zu
besuchen. In der stationären Pflege sind Personen unterge-
bracht, die eine dauerhafte Versorgung von qualifizierten Pfle-
gekräften benötigen und die Betreuung in den eigenen vier
Wänden nicht mehr gewährleistet werden kann. In der statio-
nären Pflegeeinrichtung sind 54 Plätze für Pflegebedürftige
vorhanden, die von insgesamt 60 Beschäftigten (einschließ-
lich Pflegepersonal, Hauswirtschafts- und Reinigungskräfte)
betreut werden. Das Konzept des sog. „betreuten Wohnens“
im AWO-Seniorenzentrum Oberhaid bietet 14 barrierefreie
Wohnungen, die zwar zur Immobilie des Seniorenzentrums
gehören, sich jedoch in Privateigentum befinden und entwe-
der vermietet oder von den Eigentümern selbst bewohnt wer-
den. Die Wohnungen sind aufgrund ihrer Barrierefreiheit ins-
besondere für ältere oder behinderte Menschen geeignet, die
ihren Alltag selbstbestimmt und unabhängig gestalten möch-
ten. Bis ins Jahr 2020 bot die AWO für die Bewohner des
betreuten Wohnens einen Hausnotruf an. Diese Dienstlei-

stung musste aus rechtlichen Gründen im Jahr 2020 jedoch
entfallen. Dieser Service wird nun vom Bayerischen Roten
Kreuz wahrgenommen. 
Die Auslastung des Seniorenzentrums in Oberhaid liegt im
Durchschnitt bei rund 96 bis 98 %. Schwankungen bei der
Belegungsquote aufgrund natürlicher Fluktuation sind hierbei
selbstverständlich möglich und unvermeidbar. Anschließend
referierte Herr Kirsch noch über die Themen Personalgewin-
nung und Personalentwicklung, zukünftige wegweisende poli-
tische Entscheidungen, wie z. B. die Absenkung der Fachkräf-
tequote auf 35 %, sowie aktuellen rechtlichen Entwicklungen
im Bereich Pflege allgemein.

Neubau Kreisstraße BA34 Oberhaid nach Appendorf
mit Geh- und Radweg – Vorstellung der Planungen
Im Anschluss an die Sanierung der Kreisstraße BA34 – Sand-
hofer Straße (innerorts) – soll die Kreisstraße zwischen Ober-
haid und Appendorf erneuert werden. In diesem Zuge soll
auch ein straßenbegleitender Geh- und Radweg errichtet wer-
den. In der Sitzung gaben Herr Michael Dotterweich (Leitung
Kreisbauhof Bamberg) als Bauherr und Herr Max Brust (Ing.-
Büro Weyrauther, Bamberg) als Vertreter des beauftragten
Planungsbüros den derzeitigen Planungsstand zur Kenntnis.
Zunächst erläuterte Herr Dotterweich, dass die Strecke in den
Ausbauplan des Landkreises Bamberg aufgenommen wurde,
da sie in der Vergangenheit bereits unfallauffällig geworden
ist. Insbesondere fallen bei der Betrachtung des Streckenver-
laufes die Unstetigkeit des Straßenbaus und die schlechte
Linienführung auf. Zusätzlich stellen die derzeit schlechten
Sichtverhältnisse ein Problem dar, ebenso wie die Situation,
dass Kfz- und Radverkehr sich eine Fahrbahn teilen müssen.
Die Fahrbahn hat nur eine für Kreisstraßen sehr geringe Brei-
te von 5,2 bis 5,5 m. Im Rahmen der Maßnahme soll die Fahr-
bahn eine Regelbreite von 6 m erhalten mit einem Bankett von
1,5 m. Zusätzlich soll, in einem Abstand von 4 m zur Fahrbahn,
ein straßenbegleitender, 2,5 m breiter, Geh- und Radweg
errichtet werden. Dieser wurde in Fahrtrichtung Appendorf auf
der rechten Seite angeordnet, da auf der linken Seite ver-
schiedene Bauwerke und sonstige Gegebenheiten (Bö -
schung, Felsenkeller, Wasserhaus, etc.) vorhanden sind, die
für die Errichtung des Geh- und Radweges auf dieser Seite
hinderlich wären.  Die Fahrbahn der Kreisstraße und des Geh-
und Radweges wird nach der Richtlinie RStO (Richtlinien für
die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen)
errichtet. Das Gesamt-Straßenbauwerk besteht aus den Anla-
genteilen Entwässerungsmulde der Fahrbahn, Bankett der
Fahrbahn (beidseitig), Fahrbahn, Entwässerungsmulde des
Geh- und Radwegs, Bankett des Geh- und Radweges (beid-
seitig) sowie Fahrbahn Geh- und Radweg und erreicht eine
Gesamtbreite von rund 16 m. Die Linienführung der Kreisstra-
ße soll verbessert werden. Insbesondere die beiden scharfen
Kurven im Bereich „Sandhof“ werden durch eine Trassenän-
derung entschärft. Am Ortseingang zu Oberhaid ist für die Ein-
fädelung des Radverkehrs eine Querungshilfe in Form eine
Mittelinsel geplant. 
Für die Sanierung der Kreisstraße mit Errichtung des Geh-
und Radweges ist das derzeit dem Verkehr dienende Grund-
stück nicht ausreichend groß dimensioniert, weshalb Grunder-
werb von den angrenzenden Waldbesitzern erforderlich ist.
Den Grunderwerb zur Umsetzung der Maßnahme hat die
Gemeinde in Eigenverantwortung durchzuführen, die Kosten
hierfür trägt der Landkreis Bamberg als Straßenbaulastträger.
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Insgesamt wird für die Sanierung der rund 4 km langen Stre -
cke mit Kosten von 4 bis 6 Mio. Euro gerechnet. Als Zeitpunkt
des Baubeginns ist derzeit das Jahr 2025 angestrebt.

Neuerlass der Verordnung über die Reinhaltung und
Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung
der Gehbahnen im Winter
Die Gemeinde Oberhaid hat auf Grundlage von Art. 51 Abs. 1
des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG)
die Verpflichtung, die Straßen, Fußgängerüberwege und Geh-
bahnen zu reinigen und im Winter von Schnee und Glätte zu
befreien. Gemäß Art. 51 Abs. 4 und 5 BayStrWG können die
Gemeinden diese Verpflichtung auf die Eigentümer der
Gebäude abwälzen, deren Grundstücke durch bzw. über die
entsprechende Gemeindestraße erschlossen werden. Die
letzte entsprechende Verordnung der Gemeinde Oberhaid
über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen
und die Sicherung der Gehbahnen im Winter datiert auf den 5.
April 2006, ist am 1. Juli 2006 in Kraft getreten und gilt noch bis
zum 30. Juni 2026. Im Jahr 2021 wurde der Art. 51 BayStrWG
aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts neu
gefasst, was auch einen Neuerlass der genannten Verord-
nung notwendig macht. Die Verwaltung hat die bestehende
Verordnung überarbeitet und einen neuen Verordnungsent-
wurf erstellt, über den in der Sitzung beraten und abschlie-
ßend als Verordnung beschlossen wurde.

Bekanntmachungen aus der Verwaltung ...

Änderung bei der ÖPNV-Busverbindung ab 2024
Die Busverbindung zwischen Staffelbach, Unterhaid und
Oberhaid nach Bamberg verbessert sich zum 1. Januar 2024
erheblich. Werktäglich fahren nun stündlich Busse nach Bam-
berg. Außerdem fährt der Großteil der Busse auch über den
Laubanger (Hafengebiet) in Bamberg, sodass dieser Bereich
nun auch per Bus erreicht werden kann. Samstags fahren
anstatt bisher drei Busse nun vier Busse von Staffelbach nach
Bamberg.

Gemeinderatssitzung vom 4. Oktober
Errichtung einer Fußgängersignalanlage
auf der Staatsstraße 2281 –
Bamberger Straße, Höhe Anwesen VR-Bank
Die Verwaltung arbeitet derzeit an der Umsetzung zur Errich-
tung einer neuen Lichtsignalanlage (LSA) in der Bamberger
Straße, auf Höhe des derzeit bestehenden Schulweghelfer-
übergangs zwischen der Bäckerei Fuchs und der VR-Bank
Bamberg. Zwischenzeitlich liegen der Verwaltung die Detail-
planungen des Ing.-Büros Weyrauther aus Bamberg vor, die
nach den Vorgaben der einschlägigen Richtlinie über die Anle-
gung von Stadt- und Gemeindestraßen (RASt) erstellt wurden.
Die genannte Richtlinie sieht für einen bestimmten Bereich vor
und hinter einer Lichtsignalanlage einen von Hindernissen
freizuhaltenden Sichtbereich vor. Dieser beträgt bei einer
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h im Anfahrts-
bereich 20 m und im Abfahrtsbereich 15 m sowie bei einer
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h im Anfahrts-
bereich 10 m und im Abfahrtsbereich 5 m. Hindernisse können
z. B. parkende Fahrzeuge oder andere sichtbehindernde

Gegenstände sein. Derzeit beträgt die zulässige Höchstge-
schwindigkeit am Errichtungsort der LSA 50 km/h, was dazu
führen würde, dass sämtliche vor der Bäckerei und der VR-
Bank, sowie vor dem Pfarrbüro (Sakristei und Kirche) befind-
lichen Parkplätze entlang der Bamberger Straße ersatzlos
entfallen müssten. Dies stellt aus Sicht der Verwaltung eine
sehr ungünstige Situation dar, da die genannten Einrichtun-
gen regen Besucher- und damit auch Parkandrang zu ver-
zeichnen haben. 

Bei einem Ortstermin mit der Polizei, dem Landratsamt Bam-
berg und dem staatlichen Bauamt Bamberg wurde von Seiten
der Fachbehörden signalisiert, dass zum einen die Lichtsig-
nalanlage, wenn diese zur Ausführung kommen soll, in jedem
Fall Richtlinienkonform zu errichten ist, zum anderen eine Ab -
senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h,
was eine geringere Sichtfläche begründen würde, in diesem
Bereich nicht in Aussicht gestellt wird. 
Weiterhin wurde dem Landratsamt Bamberg als Lösungsmög-
lichkeit durch die Verwaltung und dem Ingenieurbüro vorge-
schlagen, sog. „vorgezogene Seitenräume“ zu schaffen. Dies
würde dadurch erfolgen, dass die vorhandenen Stellflächen
30 bis 70 cm von der Fahrbahn in Richtung Gehwege ver-
rutscht werden, sodass zwischen Fahrbahn und Stellflächen
ein größerer Abstand entsteht und die Sicht auf die Lichtzei-
chenanlage auch dann frei bleibt, wenn auf den Stellplätzen
Fahrzeuge geparkt werden. 
Auch eine Umsetzung dieses Vorschlags wurde von der Stra-
ßenverkehrsbehörde nicht in Aussicht gestellt, mit der Begrün-
dung, dass es der Gemeinde nicht möglich ist, dauerhaft und
zwingend sicherzustellen, dass der „vorgezogene Seiten-
raum“ (Freiraum) von den Verkehrsteilnehmern im Rahmen
des Parkvorgangs gänzlich überfahren wird und die Fahrzeu-
ge immer korrekt außerhalb der Sichtfelder, direkt am Gehweg
geparkt werden. Die Erfahrung zeige, dass aufgrund des Fehl-
verhaltens von Verkehrsteilnehmern selbst markierte Stellplät-
ze nicht immer korrekt beparkt und Markierungen missachtet
werden. Besonders problematisch ist dies bei größeren Fahr-
zeugen, z. B. Kastenwägen, etc. Da es in diesem konkreten
Fall um die Sicht auf eine Lichtsignalanlage geht, die schon
bei geringem „Falschparken“ beeinträchtigt wäre, sieht das
Landratsamt diese Planungsvariante als nicht zielführend an
und kann dieser nicht zustimmen.

Das Gremium sprach sich im Zuge der Beratungen größten-
teils für die Errichtung einer LSA aus, um die Sicherheit der
Fußgänger bei der Querung der Staatsstraße zu erhöhen. Es
wurde jedoch auch erkannt, dass die Stellplätze im unmittel-
baren Umgriff von drei wichtigen Bürger-Anlaufstellen (Kirche,
Bäckerei, VR-Bank) äußerst verkehrswichtig sind und nicht
gänzlich entfallen sollten. Die Vorschläge aus dem Gremium,
die Stellplätze anders anzuordnen, wurde durch die Verwal-
tung im Vorfeld ebenso geprüft, wie die Möglichkeit, an ande-
rer Stelle in der Nähe zusätzliche Stellplätze auszuweisen,
jedoch ohne nennenswerte Ergebnisse. Die örtlichen Gege-
benheiten lassen dies nicht zu. Aus dem Gremium wurde der
weitere Vorschlag vorgetragen, die LSA an einer anderen Stel-
le, z. B. im Bereich des Dr.-Hau-Platzes, zu errichten, da an
dieser Stelle auch viel Fußgänger Querungsverkehr stattfin-
den würde. Hierzu teilte Bürgermeister Joneitis mit, dass für
die vorgeschlagene Stelle keine Verkehrszahlen vorliegen, die
als Grundlage für die Genehmigung der LSA herangezogen
werden könnten. 
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Abschließend wurde die Verwaltung beauftragt, einen alterna-
tiven Standort für eine Lichtsignalanlage im Bereich der Orts-
mitte (Dr.-Hau-Platz) zu ermitteln. Falls kein geeigneter Stand-
ort ermittelt werden kann, soll die Lichtsignalanlage in der
Bamberger Straße auf Höhe der VR-Bank errichtet werden.
Hierdurch entfallen die vorhandenen Stellplätze ggf. vollstän-
dig und ersatzlos.

Landratsamt Bamberg

Einschränkung der Anlieferzeiten
im Müllheizkraftwerk Bamberg 

Aufgrund eines krankheitsbedingten Personalengpasses
muss das Müllheizkraftwerk Bamberg die Anlieferzeiten für
private und gewerbliche Kunden einschränken.

Ab sofort sind die Öffnungszeiten bis auf weiteres: 
Montag bis Samstag von 7 bis 11 Uhr 

Weitere Informationen: https://mhkw-ba.de  

Landratsamt Bamberg

Umtausch „alter“ Papierführerscheine 

Aufruf der Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964.

Bis zum Jahr 2033 sollen alle grauen bzw. rosafarbenen Füh-
rerscheine durch einheitliche EU-Kartenführerscheine ersetzt
werden. Aufgrund erhöhter Nachfragen seitens der Bürgerin-
nen und Bürger weist die Führerscheinstelle des Landratsam-
tes Bamberg darauf hin, dass der Umtausch in den EU-Kar-
tenführerschein stufenweise erfolgt. Nachdem zu Beginn die
Personen aus den Geburtsjahrgängen 1953 bis 1958 aufgeru-
fen waren, sind nun in der zweiten Stufe die Geburtsjahrgänge
1959 bis 1964 zum Umtausch verpflichtet. Stichtag für den
Umtausch ist für diese Jahrgänge spätestens der 19. Januar
2023.

Für alle anderen Geburtsjahrgänge oder für die Personen, die
zwar einen EU-Kartenführerschein schon haben, dieser aber
unbefristet ist, greift eine spätere Stufe. Dieser Personenkreis
wird gebeten, von einem vorzeitigen Umtausch abzusehen. 

Die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964, die ihren Papierführer-
schein noch nicht umgetauscht haben und auch noch keinen
entsprechenden Antrag eingereicht haben, sollten dies zeit-
nah tun. Die Zuständigkeit der Führerscheinstelle ergibt sich
nach dem Meldewohnsitz. Für die Bürgerinnen und Bürger
des Landkreises Bamberg ist dies das Landratsamt Bamberg.
Bitte beachten Sie dabei, dass eine Antragstellung bei der
Führerscheinstelle des Landratsamtes Bamberg ausschließ-
lich nach einem zuvor online unter https://www.landkreis-bam-
berg.de/Führerscheinstelle/vereinbarten Termin möglich ist.
Hier finden Sie auch Informationen über die erforderlichen

Sonstige Bekanntmachungen

Unterlagen sowie die Öffnungszeiten. Aufgrund der sehr
hohen Anzahl von Anträgen kann es leider vorkommen, dass
Ihr Wunschtermin nicht mehr verfügbar ist. Aus diesem Grun-
de bittet das Landratsamt schon jetzt um rechtzeitige Termin-
vereinbarung.

Hier noch einmal die Staffelung der Umtauschfristen:

Geburtsjahr: Stichtag für den Umtausch:
vor 1953 19. Januar 2033
1953 bis 1958 19. Januar 2022
1959 bis 1964 19. Januar 2023
1965 bis 1970 19. Januar 2024
1971 oder später 19. Januar 2025

Bei unbefristeten Kartenführerscheinen mit dem Ausstel-
lungsdatum ab 1. Januar 1999 ist hingegen das Ausstellungs-
jahr des Führerscheins (siehe Feld 4a auf der Vorderseite des
Führerscheins) ausschlaggebend:

Ausstellungsjahr: Stichtag für den Umtausch:
1999 bis 2001 19. Januar 2026
2002 bis 2004 19. Januar 2027
2005 bis 2007 19. Januar 2028
2008 19. Januar 2029
2009 19. Januar 2030
2010 19. Januar 2031
2011 19. Januar 2032
2012 bis 18. Januar 2013 19. Januar 2033
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von den Aktiven dort, warteten die Gruppen schließlich auf die
Ergebnisse.

Nach einer Begrüßung durch Landrat Johann Kalb und Kreis-
brandrat Thomas Renner folgte ein kleiner Zwischen-Höhe-
punkt. Der Jugendwart der Feuerwehr Oberhaid, Georg Hah-
ner, bekam aus den Händen des Bezirksvorsitzenden
Herrmann Schreck, ebenfalls Vize-Präsident des Deutschen
Feuerwehrverbandes, die silberne Ehrennadel der deutschen
Jugendfeuerwehr für seine langjährigen Verdienste.

Die Spannung und Vorfreude wuchsen anschließend mit
jedem verkündeten Ergebnis. Mit viel Beifall und einer Urkun-
de wurde jede teilnehmende Gruppe vom letzten bis zum
ersten Platz bedacht. Ab dem 12. Platz gab es Pokale, die die
Teilnehmer aus den Händen von Herrmann Schreck und den
weiteren Honoratioren entgegennahmen. 

Eine rundum gelungene Veranstaltung mit einem würdigen
Sieger aus dem Landkreis Bayreuth, der Jugendfeuerwehr
Wasserknoden, mit nur 5 Fehlerpunkten. Stolz kann auch die
Jugend aus dem Landkreis Bamberg sein. Drei Gruppen land-
eten unter den ersten 10: Oberhaid-1 Platz 3, Steppach Platz
5 und Röbersdorf Platz 8. Sie gehören nun zu den besten
Jugendfeuerwehren in Oberfranken.

Landratsamt Bamberg

FFP2-Maskenpflicht für den Besuch des
Gesundheitsamtes im Landratsamt Bamberg

Mit der 17. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung wurden Einrichtungen des öffentlichen Gesundheits-
dienstes nicht von der FFP2-Maskenpflicht ausgenommen

Aus diesem Grund gilt für Besucher des Landratsamtes Bam-
berg, die das Gesundheitsamt aufsuchen, die FFP2-Masken-
pflicht. Medizinische Masken („OP-Masken“) sind nicht ausrei-
chend.

Landratsamt Bamberg

Bezirksleistungsmarsch der
Jugendfeuerwehren Oberfranken
Die Feuerwehr Oberhaid richtete dieses Jahr den Bezirkslei-
stungsmarsch der oberfränkischen Jugendfeuerwehren aus.
Insgesamt 39 Startergruppen aus dem Regierungsbezirk
such ten ihre Besten. Die jeweils vierköpfigen Mannschaften
aus Jungs und Mädchen mussten an definierten Wettkampf-
stationen, verteilt in der ganzen Ortschaft ihr Können bewei-
sen.

In ihren jeweiligen Landkreisen qualifizierten sich die Teilneh-
mer bereits über die ersten Plätze bei den Kreisleistungsmär-
schen im Vorfeld. Den Landkreis Bamberg vertraten Oberhaid
mit zwei Startergruppen, Hirschaid, Röbersdorf und Step-
pach. Außerdem war eine Gruppe der Stadt Bamberg mit
beteiligt.

Es galt an jeder der zehn Stationen, unter den wachsamen
Augen der Schiedsrichter, möglichst keine Fehlerpunkte zu
sammeln. Leinenbeutel-Zielwurf, Saugleitungs-Kuppeln oder
100m-Schlauchleitung-verlegen, sind nur einige Beispiele für
die anspruchsvollen Herausforderungen. 

Bis in den frühen Nachmittag lief der Marsch und hatte als
Zielpunkt das Feuerwehrhaus in Oberhaid. Bestens verpflegt

Gruppenbild (Bildquelle: Kreisbrandinspektor Jörg Raber)

BJLM 2022 Oberhaid (Bildquelle: Bezirksfeuerwehrverband
BFV Oberfranken e.V.)
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10. Studienmesse:BA in der Bamberger
Konzert- und Kongresshalle

Werden Sie Aussteller und melden sich bis zum 
7. November 2022 an!

Die beliebte Bamberger Studienmesse:BA wird auch in 2023
wieder stattfinden. Am Samstag, 4. März 2023, haben Unter-
nehmen, Universitäten und Hochschulen in der Bamberger
Konzert- und Kongresshalle wieder die perfekte Gelegenheit
sich potentiellen Nachwuchskräften aus der Region zu prä-
sentieren, über ihr Angebot an verschiedenen Studiengängen
und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren und erste Kon-
takte zu den Absolventinnen und Absolventen der Gymnasien,
Fach- und Berufsoberschulen zu knüpfen. Der Besuch der
Messe ist von 10 bis 14 Uhr möglich und ist für Besucherinnen
und Besucher kostenfrei. 

Messebegleitend wird es ein breites Angebot an Fachvorträ-
gen zu Themen rund um die Ausbildung und das Studium
geben. Interessierte Ausstellerinnen und Aussteller können
ihre Standbuchung bis 7. November 2022 online über
www.studienmesse-bamberg.de vornehmen und sich bei
Interesse zusätzlich für einen Vortrag eintragen. 

Landrat Johann Kalb sieht die große Bedeutung der mittler-
weile 10. Bamberger Stu-dienmesse vor allem vor dem Hinter-
grund des zunehmenden Fachkräftemangels: „Für Unterneh-
men ist es gegenwärtig wichtiger denn je, sich im „War For
Talents“ als Arbeitgeber oder als Bildungseinrichtung zu posi-
tionieren und bestmöglich darzustellen. Wir freuen uns, mit der
Studienmesse eine hervorragende Plattform zur regionalen
Nachwuchssicherung geschaffen zu haben.“ Oberbürgermei-
ster Andreas Starke sieht den Erfolg der Messe in den vielfäl-
tigen Ausbildungsmöglichkeiten und der persönlichen Nähe
zwischen Arbeitgebern und Interessierten: „Obwohl heutzuta-
ge jede Information im Netz abrufbar ist, stehen Messen bei
der Studien- und Berufswahl noch immer hoch im Kurs. Besu-
cherinnen und Besucher schätzen an der Studienmesse:BA
vor allem die vielfältige Aussteller-Kombination aus Hochschu-
len, Universitäten und Unternehmen.“

Die Studienmesse:BA ist eine Veranstaltung des Arbeitskrei-
ses SCHULEWIRTSCHAFT Bamberg. Die Organisation liegt
in den Händen der Wirtschaftsförderungen von Stadt und
Landkreis Bamberg sowie der Bamberger Congress + Event
GmbH. Partner ist die Agentur für Arbeit Bamberg. 

Das Messekonzept richtet sich nach den im März 2023 gelten-
den rechtlichen Vorgaben. Das entsprechende Hygienekon-
zept und allgemeine Verhaltensempfehlungen finden Sie unter
www.studienmesse-bamberg.de.

Kurzinfo zur Studienmesse:
Aussteller können sich bis zum 7. November 2022 online unter 
www.studienmesse-bamberg.de anmelden. 
Infos zur Messe geben Lara Bewernik (Bamberg Congress +
Event GmbH) unter Tel. 9647-206, Melina Köhler (Wirtschafts-
förderung Stadt Bamberg) unter Tel. 87-1310 oder Tina Kröner
(Wirtschaftsförderung Landkreis Bamberg) unter Tel. 85-207.

Landratsamt Bamberg

Die „Stillen Tage“ stehen vor der Tür

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen und die so
genannten Stillen Tage stehen bevor. Vor diesem Hintergrund
weist das Landratsamt Bamberg darauf hin, dass Allerheiligen
am Dienstag, 1. November, der Volkstrauertag am Sonntag,
13. November sowie der Buß- und Bettag am Mittwoch, 16.
November und der Totensonntag am 20. November so ge -
nannte „Stille Tage“ im Sinne des Bayerischen Feiertagsge-
setzes sind.

Demnach sind an diesen Tagen öffentliche Unterhaltungsver-
anstaltungen nur dann erlaubt, wenn der diesen Tagen ent-
sprechende ernste Charakter gewahrt bleibt. Nach dem geän-
derten Feiertagsgesetz müssen nun alle in einem anderen
Sinn für den jeweiligen Vorabend (v. a. Samstage) geplanten
öffentlichen Unterhaltungsveranstaltungen erst um späte-
stens 2.00 Uhr enden. An den Stillen Tagen ist zudem der
Betrieb von Spielhallen und Spielautomaten nicht zulässig, da
es sich hierbei um Unterhaltungsveranstaltungen handelt, die
dem ernsten Charakter dieser Tage zweifellos widersprechen.

Gleiches gilt für den Heiligen Abend, an diesem Tag allerdings
nur in der Zeit von 14.00 bis 24.00 Uhr. 

Wer diese Regelungen nicht beachtet, kann mit Bußgeld
belegt werden.

Projekt „ErDiKo“ der bfz Bamberg Coburg
macht Arbeitssuchende digital fit
Im Projekt „ErDiKo“ – Erfahren – Digital – Kompetent der be -
ruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz)
gGmbH in Bamberg Coburg werden arbeitslose oder arbeits-
su-chende Menschen mit langjähriger Berufserfahrung beim
Prozess der Arbeitsaufnahme und der beruflichen (Neu-)
Orientierung unterstützt. Dabei werden insbesondere im
Bereich der Digitalisierung Kompetenzen auf- und ausgebaut.

Inhalte sind u.a.:
•  Ermittlung vorhandener Ressourcen und Fertigkeiten
•  2x wöchentlich Arbeitsvormittage zur Entwicklung und Ver-
tiefung digitaler Kompetenzen und Bearbeitung von Themen
wie Arbeitswelt 4.0, Sicherheit im Internet oder Social Media

•  3x wöchentlich Gruppenangebote und Einzelcoachings zu
den Themen:
•  Arbeitswelten
•  Gesundheitsmanagement 
(z. B. gesunde Ernährung, Stressmanagement ...)

•  Bewerbungscenter (z. B. Erstellen und 
Aktualisierung der Bewerbungsunterlagen)

•  Betriebliche Praktika zum Kennenlernen potentieller neuer
Arbeitgeber*innen und zum Ausprobieren der Tätigkeiten
mit Unterstützung durch Unternehmen in der Region Bam-
berg und einer Digi-Patenschaft

Der Einstieg in das Projekt ist individuell und somit jederzeit
möglich, die Verweildauer im Projekt liegt in der Regel bei 3
Monaten. Die Gruppenangebote finden täglich im Umfang von
je 4 Unterrichtseinheiten statt (20 UE/ Woche). Einzelcoa-
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chings werden individuell vereinbart. Während der Teilnahme
stehen feste Ansprechpartner*innen zur Verfügung.

Das Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Familie, Arbeit und Sozia-les im Rahmen des Arbeits-
marktfonds (AMF) gefördert. Die Teilnahme ist daher kosten-
los.

Anmeldung und weitere Informationen erhalten Sie bei:
Lisa Kirchner – lisa.kirchner@bfz.de oder 0951 93224-24.

Volkshochschule Bamberg-Land

Tagesfahrt zur Bayerischen
Landesausstellung „Typisch Franken?“
nach Ansbach am 01.11.2022

„Typisch Franken?“ lautet das Motto der aktuellen Bayerischen
Landesausstellung, die zur Zeit in Ansbach im barocken Oran-
geriegebäude aus dem 18. Jahrhundert stattfindet. In der Lan-
desausstellung wird gezeigt, was Franken ausmacht und
prägt. Es werden ausgewählte Aspekte vorgestellt, die seit
dem Mittelalter die verschiedenen fränkischen Herrschaften
und Territorien charakterisieren und die teils bis in die Gegen-
wart nachwirken. In der Zusammenschau dieser sehr unter-
schiedlichen Themen entsteht ein Abbild Frankens, eine Viel-
falt, die die Region nach wie vor kennzeichnet. Der wie eine
Wanderung durch die fränkischen Regionen angelegte Aus-
stellungsrundgang thematisiert das „preußische“ Franken
ebenso wie mondänes Bäderwesen, wirtschaftliche Erfolge,
glanzvoll hochadeliges Leben und reichsstädtische Eigentüm-
lichkeiten. 
Die Volkshochschule Bamberg-Land bietet eine Tagesfahrt
zur Bayerischen Landesausstellung an am Dienstag, den 1.
November 2022.
Für diese Fahrt sind noch einige Plätze frei. Die Fahrt wird
durchgeführt und begleitet von Sigrid Radunz-Fichtner, Lich-
tenfels. Nähere Auskünfte erteilen die Volkshochschule Bam-
berg-Land und Sigrid Radunz-Fichtner, Tel. 09571 88835 oder
per mail unter sr-reisen@web.de 

Neue Kurse bei Kolping
Methoden im Vertrieb
am Samstag, 5. November von 9.00 bis 16.15 Uhr 

Internet – Die neue Welt
am Montag, 8. November, und Mittwoch, 10. November 
jeweils von 9.00 bis 12.15 Uhr

MS-Excel für Anfänger
am Samstag, 12. November und 19. November 
jeweils von 9.00 bis 16.15 Uhr

Instagram, TikTok und Co
am Dienstag, 15. November von 18.00 bis 19.30 Uhr 

Weitere Informationen und Anmeldungen
unter 0951-519470 oder www.kolpingbildung.de

Bauernmuseum Bamberger Land

Martinimarkt in Frensdorf 

Ganz im Zeichen der Kartoffel steht der zweite Martinimarkt,
zu dem das Bauernmuseum Bamberger Land, der Club Bam-
berg-Kunigunde, Mitglied des weltweiten Netzwerks Soropti-
mist International, sowie der Förderverein Bauernmuseum
Bamberger Land am Samstag und Sonntag, 12. und 13.
November 2022 nach Frensdorf einladen.

Der Erlös der soroptimistischen Angebote auf dem Martini-
markt fließt in die Serviceprojekte des Clubs. Die Clubschwe-
stern setzen sich insbesondere unter dem Motto „Wissen
macht Spaß“ seit 2014 jährlich für Lern-, Förder- und lntegra-
tionshilfen an fünf Grund- Mittelschulen in der Region ein. Alle
zwei Jahre loben sie einen Promotionspreis für Absolventin-
nen der Universität Bamberg aus sowie gemeinsam mit den
SI-Clubs der Metropolregion Nürnberg einen Kunstpreis, mit
dem das künstlerische Schaffen von Frauen gewürdigt wird.

Weitere Informationen unter
www.martinimarkt-frensdorf.de oder 
www.bauernmuseum-frensdorf.de 

Öffnungszeiten des Martinimarkts
im Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf:
Samstag, 12. November, 14.00 bis 19.00 Uhr
Sonntag, 13. November, 13.00 bis 18.00 Uhr

Berufsfachschule Mariahilf der Erzdiözese Bamberg

Einladung zum Infoabend am 9. November

Mit einer Ausbildung an der Berufsfachschule Mariahilf
wird man ein starker Begleiter von morgen und wirkt dort,
wo es Bedeutung hat: direkt am Menschen.Mit dem beson-
deren Konzept der „anderen Lernwelt“ erwirbt man dabei nicht
nur eine qualifizierte Ausbildung und den Mittleren Schulab-
schluss, sondern legt ein starkes Fundament für die eigene
Zukunft – persönlich wie beruflich.

Am Mittwoch, 9. November, um 18.30 Uhr informieren wir
über die Ausbildungen im Bereich Ernährung und Versorgung,
Kinderpflege und Sozialpflege am Stephansplatz 2 in Bam-
berg.

Wir laden alle Schülerinnen, Schüler und Interessierte ein, die
zum Schuljahr 2023/24 die erfüllte Vollzeitschulpflicht, einen
Mittelschulabschluss, den Mittlerem Schulabschluss erreicht
haben oder als Quereinsteiger bei uns starten wollen. Wir
freuen uns auf das erste Kennenlernen an unserer Schule. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 0951 9558020
oder unter www.bfs-mariahilf.de

A n z e i g e n a n n a h m e  f ü r  g e w e r b l i c h e  A n z e i g e n

CARO Druck & Verlag GmbH
Telefon 09543 40600 · Fax 40601 · e-mail: info@carodruck.com
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Sie suchen einen Verwalter
für Ihre Immobilie oder wollen

ihre Immobilie verkaufen?
Dann sind sie bei uns genau richtig - denn in Sachen

Immobilienverwaltung bzw. Kauf oder Verkauf sind

wir Profis und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite ...VV
M E T Z N E R  W E R N E R

Hinterm Herrn 9 · 96129 Strullendorf

I M M O B I L I E N

Seit 1992  ·  § 34 c (GEWO)

VV
M E T Z N E R

30 Jahre

Tel. 09543 / 40630 · Fax 09543 / 4183464
e-mail: metzner-immobilien@t-online.de

Weiterbildung
gemäß     

Immobilienmakler
und Wohn immobilien-
verwalter
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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, 

im Juli haben wir zu einem Projekt
eingeladen, bei dem wir uns mit Robotik
beschäftigen und mit Legosteinen 
Modelle bauen, die wir dann auch programmieren. 
Das Projekt findet an vier Samstagen im Oktober statt und es
können insgesamt 
64 Kinder teilnehmen. 

Zu diesem Projekt haben sich über 100 Kinder angemeldet.
Damit haben wir nicht gerechnet. 
Aus diesem Grund haben wir unter allen angemeldeten Kinder
64 Kinder ausgelost. Dies war für uns der einzig gangbare und
gerechte Weg. 
Alle ausgelosten Kinder wurden inzwischen telefonisch über
ihre Teilnahme informiert. 
Es tut uns sehr leid, dass nicht alle angemeldeten Kinder am
Projekt teilnehmen können. 

Alle angemeldeten Kinder, die telefonisch keine Zusage
bekommen haben, stehen auf einer Warteliste. Sollten an den
Projekttagen Kinder verhindert sein, so werden umgehend
Kinder aus der Warteliste ausgelost und kurzfristig informiert. 

Wir werden uns so schnell wie möglich nochmals mit dem Pro-
jekt bewerben. Wenn wir dann eine Zusage haben, können
alle Kinder der Warteliste zu einem späteren Zeitpunkt teilneh-
men.

Außerdem ist angedacht, dass im Jugendtreff ab November
2022 Kinder mit den Tablets und Legokisten auch Modelle
bauen und programmieren können. 
Martin Kaufmann wird entsprechende Infos an alle Interessen-
ten über den Schulmanager bekanntgeben. 

Viele Grüße vom Team der Bücherei
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Hospizakademie Bamberg

Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht –
Präsenzveranstaltung

Am Donnerstag, 17. November 2022 findet um 19.00 Uhr der
Vortrag „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ in Prä-
senz statt. Im Fokus stehen medizinische, ethische und recht-
liche Informationen zu diesem Thema. Es werden Fragen der
Teilnehmer/innen ausführlich beantwortet und die Teilneh-
mer/in sollen ermutigt werden, eine eigene Patientenverfü-
gung zu erstellen 

Weiterführende Infos und Anmeldemöglichkeit finden Sie
unter der Internetseite: 
www.hospiz-akademie.de  und der Kursnummer – L 04 .2 oder
werktags telefonisch unter der Rufnummer Hospiz-Akademie
Bamberg, Telefon 0951 9550722

S P E Z I A L A R T I K E L  F Ü R  D E N  S T A H L B E T O N B A U

MASTERTEC ist ein Hersteller von Spezialartikeln für den 
Stahlbetonbau mit Firmensitz in Unterhaid. Mit 40 Mitarbei-
tern beliefern wir über 400 Händler in 25 Ländern.

Wir bieten ab 01.09.2023 einen Ausbildungsplatz

zum Kaufmann/-frau für 
Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)
Weitere Information unter: 
www.mastertec.eu/unternehmen

MASTERTEC GmbH & Co. KG
Kontakt: Kathrin Biroga · kabr@mastertec.eu · Tel. 09503 50470
Im Maintal 13 · 96173 Oberhaid · www.Mastertec.eu
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S e n i o r e n - S e i T e

Patientenverfügung /
Vorsorgevollmacht

Haben Sie sich diese Fragen schon einmal gestellt:
-  Wo möchten Sie am Ende des Lebens versorgt werden?
-  Wer soll sie dann begleiten und pflegen?
-  Wer darf Entscheidungen treffen, 
wenn Sie selbst dazu nicht mehr in der Lage sind?

Nicht alles im Leben ist planbar. Aber Sie können Vorsorge
treffen – damit im Fall der Fälle auch am Lebensende Ihre
Wünsche respektiert werden.

Eine Patientenverfügung tritt immer dann in Kraft, wenn ein
Patient nicht mehr selbst in der Lage ist, Entscheidungen zu
treffen und seinen Willen zu äußern. Mit einer Vorsorgevoll-
macht beauftragen Sie eine Person Ihres Vertrauens, Ihren
Willen zu vertreten, wenn Sie es selbst nicht mehr können.

Eine Patientenverfügung zu verfassen ist für viele Menschen
eine schwierige Aufgabe. Wir bieten daher eine Beratung an.
Kompetent und diskret. Unsere Beratung dauert eine gute
Stunde. Die Maria-Betz-Stiftung steht Ihnen für eine Vorab-
Auskunft gerne zur Verfügung.

Eine fahrbare Gehhilfe –
der Rollator und Gehwagen
Kennen Sie jemanden, der sich beim Gehen immer schwerer
tut, aber vielleicht denkt, es geht schon so?
Der Rollator dient dauerhaft oder zeitweilig gehbehinderten
oder körperlich schwachen Personen als permanente Stütze.
Er verleiht mehr Stabilität beim Gehen und Stehen und beugt
der Sturzgefahr und daraus eventuell folgenden Verletzungen
vor.
Wir bringen Ihnen gerne einen Rollator oder Rollstuhl zu Ihnen
nach Hause. Sie können Ihn ausprobieren solange Sie wollen.
Und das kostenlos. Sie werden schnell die Vorteile einer Geh-
hilfe erkennen und schätzen lernen.
Auch ein Rollstuhl kann gerne zur Verfügung gestellt werden.
Die Maria-Betz-Stiftung hilft Ihnen gerne weiter.
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Freitag, 28. Oktober 
8.00 Eucharistiefeier (OH)
18.00 Rosenkranz gestaltet

vom Christl. Mütterverein (OH)
18.00 Rosenkranz (STB)
Samstag, 29. Oktober
13.30 Trauung (UH)
18.00 Vorabendmesse (OH)

Kath. Pfarrkirche

St. Bartholomäus
Oberhaid (OH)

Bürozeiten im Pfarrbüro: Dienstag und Freitag von 9 bis 11 Uhr · Mittwoch von 16.30 bis 18.30 Uhr · Tel. 09503 206

In dringenden Fällen, falls Sie im Pfarramt Oberhaid niemanden erreichen, wenden Sie sich bitte
an das Katholische Pfarramt Hallstadt, Telefon 0951 71465.

Achtung!  Die Kürzel in Klammern stehen für Oberhaid (OH), Unterhaid (UH) und Staffelbach (STB).

Kuratie 

St. Barbara
Unterhaid (UH)

Filialgemeinde

St. Cyriakus
Staffelbach (STB)

Kirchliche              Nachrichten

Donnerstag, 20. Oktober 
18.00 Rosenkranz / Hl. Stunde (OH)
18.00 Eucharistiefeier (UH)
Freitag, 21. Oktober 
8.00 Eucharistiefeier (OH)
9.30 Seniorengottesdienst im AWO
18.00 Rosenkranz gestaltet

von der KAB (OH)
18.00 Rosenkranz (STB)
Samstag, 22. Oktober 
18.00 Vorabendmesse (OH)
Sonntag, 23. Oktober 
9.00 Wortgottesfeier (UH)
9.00 Eucharistiefeier (STB)
10.30 Eucharistiefeier (OH)
18.00 Rosenkranz (UH)
Dienstag, 25. Oktober 
18.00 Abendlob (OH)
18.15 Eucharistiefeier (STB)
Mittwoch, 26. Oktober 
18.30 Eucharistiefeier (OH)
Donnerstag, 27. Oktober 
18.00 Rosenkranz / Hl. Stunde (OH)
18.00 Eucharistiefeier (UH)

Then
Bestattungen

www.bestattungen-then.de

96103 Hallstadt
Bamberger Str. 51 • Tel. 0 951 - 70 2 70

www.schunder-bestattungen.de

                                   ger Bamber
96103 Hallstadt

     270-9510. elTTel• 51 . trSger 
96103 Hallstadt

     70
96103 Hallstadt
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Sonntag, 30 Oktober 
9.00 Eucharistiefeier (UH)
10.30 Eucharistiefeier (OH)
11.45 Tauffeier (STB)
18.00 Rosenkranz (UH)
Dienstag, 1. November 
9.00 Eucharistiefeier (UH)
10.30 Eucharistiefeier (OH)
13.00 Friedhofsgang (UH)
14.00 Friedhofsgang (OH)
14.00 Eucharistiefeier (STB)

anschl. Friedhofsgang
Mittwoch, 2. November
18.30 Gottesdienst zu Allerseelen (OH)

Wir gedenken besonders der Verstorbenen 
seit dem letzten Allerheiligen aus Oberhaid, 
Unterhaid und Staffelbach

Donnerstag, 3. November 
18.00 Rosenkranz / Hl. Stunde (OH)

Kurzfristige aktuelle Änderungen 
entnehmen sie bitte der Gottesdienstordnung!

Evangelisch-

lutherisches

Pfarramt Hallstadt

Samstag, 22. Oktober
15.30 Ökumenischer Krabbelgottesdienst

in der Johanneskirche 

Sonntag, 23. Oktober 
10.00 Gottesdienst in der evang. Johanneskirche, 

Prädikantin S. Freund
anschließend Kirchenkaffee

Sonntag, 30. Oktober 
10.00 Gottesdienst in der Evang. Johanneskirche,

Pfr. Schlechtweg
anschließend Kirchenkaffee

Montag, 31. Oktober 
17.00 Gottesdienst zum Reformationsfest in der Erlöserkir-

che Bamberg; Ein Gottesdienst für die ganze Region
mit festlicher Musik des Dekanatsposaunenchors;
Festprediger ist Dr. Axel Töllner (landeskirchlicher
Beauftragter für den christlich-jüdischen Dialog)

Regelmäßige Veranstaltungen:
Selbsthilfegruppe für Menschen mit Suchtproblemen: 
Dienstag 19.00 Uhr
Kirchenchor: jeden Freitag ab 20.00 Uhr (im Oktober wegen
wechselnder Probentermine besser vorher informieren)
Johannesspatzen – Kinderchor für Grundschulkinder:
jeden Mittwoch von 16.30 bis 17.15 Uhr (außer den Ferien)

Hockey für Jugendliche: 
Kontakt und Info: Thomas Enser 0176 80765271
Eltern-Kind-Gruppe: 

Mittwochs von 10.00 bis 11.30 Uhr 
Kontakt und Info: Jasmin Mai, 0151 25243938
Donnerstags von 16.00 bis 17.30 Uhr 
Kontakt und Info: Madeleine Acet, 0152 33548461

Kontakt:
Evang.-luth. Pfarramt Hallstadt
Pfarrerehepaar Wittmann-Schlechtweg
Johannesstraße 4, 96103 Hallstadt
Tel. 0951 71575
e-mail: pfarramt.hallstadt@elkb.de  

Internet: www.evang-johanneskirche-hallstadt.de



Veranstaltungskalender Oktober - Dezember
Samstag, 22. Oktober
RSC Oberhaid Theateraufführung, 19.00 Uhr

Sonntag, 23. Oktober
RSC Oberhaid Theateraufführung, 19.00 Uhr

Samstag, 29. Oktober
RSC Oberhaid Theateraufführung, 19.00 Uhr

Montag, 31. Oktober
RSC Oberhaid Theateraufführung, 19.00 Uhr

TSV Viktoria Bockbieranstich
Staffelbach 18.00 Uhr, Sportheim

Freitag, 4. November
Bürgerverein Oberhaid Frauenstammtisch

19.00 Uhr, Brauerei Wagner

Reservistenkamerad- Monatsversammlung
schaft Oberhaid 19.30 Uhr, Bunker

Montag, 7. November 
Bürgerverein Oberhaid Stammtisch der Kartfreunde

19.00 Uhr, Brauerei Wagner

Freitag, 11. November
JBO Eintracht Oberhaid Mexikanischen Fasching

Beginn: 20.30 Uhr, Brauerei Wagner

Sonntag, 13. November
Reservistenkamerad- Volkstrauertag 
schaft Oberhaid Ehrenabordnung, 9.45 Uhr, Bunker

RSC Oberhaid Jahreshauptversammlung
18.00 Uhr

Vereinsnachrichten              und Sonstiges

Dienstag, 15. November
Seniorentanz Oberhaid Seniorennachmittag

14.00 Uhr, Pfarrheim

Samstag, 19. November
MGV Eintracht Oberhaid Herbstkonzert

19.00 Uhr, große Turnhalle

Montag, 21. November
Gemeinde Oberhaid Bürgerversammlung in Staffelbach

19.00 Uhr, TSV-Sportheim

Dienstag, 22. November
Gemeinde Oberhaid Bürgerversammlung in Oberhaid

19.00 Uhr, Bürgersaal

Donnerstag, 24. November
Gemeinde Oberhaid Bürgerversammlung in Unterhaid

19.00 Uhr, FW Haus

Samstag, 26. November
Gemeinde Oberhaid Krippeneröffnung

16.00 Uhr, Dr.-Hau-Platz

Weihnachtsmarkt Rathausplatz
in Oberhaid 16.30 bis 22.00 Uhr

Judoclub Oberhaid Nikolausfeier
18.00 Uhr, Brauerei Wagner

Sonntag, 27. November
Weihnachtsmarkt Rathausplatz
in Oberhaid 14.00 bis 19.00 Uhr

Adventskonzert Pfarrkirche, 14.30 Uhr
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Freitag, 2. Dezember
Bürgerverein Oberhaid Frauenstammtisch

19.00 Uhr, Brauerei Wagner

Reservistenkamerad- Monatsversammlung
schaft Oberhaid 19.30 Uhr, Bunker

Samstag, 3. Dezember
Weingut Weyrauther Winzerwinter im Weingut
Unterhaid Weyrauther

16.00 bis 22.00 Uhr

Sonntag, 4. Dezember
Christl. Mütterverein Adventsfeier, 14.00 Uhr
Oberhaid Pfarrheim Oberhaid

Montag, 5. Dezember
Bürgerverein Oberhaid Stammtisch der Kartfreunde

19.00 Uhr, Brauerei Wagner

Mittwoch, 7. Dezember
Gemeinde Oberhaid Seniorenadventsfeier

Samstag, 10. Dezember
Reservistenkamerad- Jahresabschlussfeier
schaft Oberhaid 18.30 Uhr, FC Sportheim 

A n z e i g e n a n n a h m e  f ü r  g e w e r b l i c h e  A n z e i g e n

CARO Druck & Verlag GmbH
Telefon 09543 40600 · Fax 40601 · e-mail: info@carodruck.com
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